
Inhaltsverzeichnis
11. Jahrgang Mühlenbecker Land • 8. August 2014 Nummer 5

Inhaltsverzeichnis

Amtlicher Teil

– Bekanntmachung der Beschlüsse der Gemeindevertretung vom 23.06.2014 ......................................................................................... Seite 2

– 3. Änderungssatzung der Hauptsatzung der Gemeinde Mühlenbecker Land ......................................................................................... Seite 2

– Bekanntmachung des Wahlleiters gem. § 60 Abs. 7 i.V.m. § 50 BbgKWahlG .......................................................................................... Seite 2

– Bekanntmachung der Ergebnisse der Kommunalwahl am 25. Mai 2014
in der Gemeinde Mühlenbecker Land ..................................................................................................................................................... Seite 3

– Wahlbekanntmachung zur Wahl des 6. Landtages Brandenburg am 14. September 2014
nach § 45 Abs. 1 BbgLWahlV ................................................................................................................................................................. Seite 24

– Bekanntmachung über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis und die Erteilung von Wahlscheinen
für die Wahl zum 6. Landtag Brandenburg am 14. September 2014 .................................................................................................... Seite  25

– Standfestigkeitsprüfung gem. VSG 4.7 § 9 der Gartenbauberufsgenossenschaft auf den Friedhöfen ................................................... Seite 26

Nichtamtlicher Teil

– Lesefassung der Hauptsatzung der Gemeinde Mühlenbecker Land
einschließlich der 1., 2. und 3. Änderungssatzung ................................................................................................................................ Seite 27

– Wahlhelfer für die Wahl zum 6. Landtag Brandenburg am 14. September 2014 gesucht! .................................................................... Seite 30

– Schließzeiten 2015 der gemeindlichen Kindereinrichtungen der Gemeinde Mühlenbecker Land ........................................................ Seite 30

– Sprechstunden der Ortsvorsteher ......................................................................................................................................................... Seite 30

– Impressum ............................................................................................................................................................................................ Seite 31



Nummer 5 8. August 20142 Amtsblatt der Gemeinde Mühlenbecker Land

Amtlicher Teil

Der Bürgermeister gibt bekannt, dass die Gemeindevertretung
Mühlenbecker Land in der öffentlichen konstituierenden Sitzung am
23.06.2014 folgende Beschlüsse gefasst hat:

I. öffentlicher Teil:

Beschluss-Nr.
III/0002/14/01 Entscheidung über die Gültigkeit der Wahl zur Ge-

meindevertretung gemäß § 56 i.V.m. § 57 BbgKWahlG
III/0004/14/01 Entscheidung über die Gültigkeit der Wahl zum Orts-

beirat Schildow gem. § 56 i.V.m. § 57 BbgKWahlG
III/0003/14/01 Entscheidung über die Gültigkeit der Wahl zum Orts-

beirat Mühlenbeck gem. § 56 i.V.m. § 57 BbgKWahlG
III/0005/14/01 Entscheidung über die Gültigkeit der Wahl zum Orts-

beirat Schönfließ gem. § 56 i.V.m. § 57 BbgKWahlG
III/0006/14/01 Entscheidung über die Gültigkeit der Wahl zum Orts-

beirat Zühlsdorf gem. § 56 i.V.m. § 57 BbgKWahlG
III/0010/14/01 Beschluss über die Anzahl der Mitglieder des Haupt-

und Finanzausschusses

Bekanntmachung der Beschlüsse der Gemeindevertretung vom 23.06.2014

III/0007/14/01 Benennung der Mitglieder der Einigungsstelle für die
Dienststelle gemäß § 71 PersVG

III/0011/14/01 Weitergeltung der bestehenden Geschäftsordnung
III/0013/14/01 3. Änderungssatzung der Hauptsatzung der Gemein-

de Mühlenbecker Land

II. nichtöffentlicher Teil:
III/0009/14/01 Personalangelegenheit – Einstellung Erzieherin
III/0016/14/01 Personalangelegenheit – Einstellung Erzieherin
III/0017/14/01 Personalangelegenheit – Einstellung Erzieherin
III/0018/14/01 Personalangelegenheit – Einstellung Erzieherin
III/0019/14/01 Personalangelegenheit – Einstellung Erzieherin
III/0020/14/01 Personalangelegenheit – Einstellung Erzieherin

Verwiesen in die Ausschüsse
----

Smaldino-Stattaus
gez. Bürgermeister

Artikel 1
§ 9 Absatz 2 und 3 werden wie folgt geändert:
(2) Der Haupt- und Finanzausschuss besteht aus Gemeindevertretern

und dem Bürgermeister als stimmberechtigtem Mitglied. Die Ge-
meindevertretung legt in ihrer ersten Sitzung die Anzahl der
Gemeindevertreter, die Mitglied des Haupt- und Finanzausschusses
sind, fest und bestellt die Mitglieder nach § 41 BbgKVerf aus ihrer
Mitte für die Dauer der Wahlperiode. Die Mitglieder des Haupt- und
Finanzausschusses wählen aus ihrer Mitte den Vorsitzenden, so-
fern nicht die Gemeindevertretung in ihrer ersten Sitzung beschließt,
dass der Bürgermeister den Vorsitz des Haupt- und Finanzaus-
schusses führt.

(3) Nach Ablauf der Wahlperiode führt der Haupt- und Finanzausschuss
seine Tätigkeit bis zur ersten Sitzung des neu gebildeten Haupt-
und Finanzausschusses fort. Das Gleiche gilt bei Auflösung der Ge-
meindevertretung.

3. Änderungssatzung der Hauptsatzung der Gemeinde Mühlenbecker Land

Artikel 2
§ 10 Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt geändert:
Jedem Ausschuss gehören sechs Mitglieder an.

Artikel 3
Diese 3. Änderungssatzung der Hauptsatzung der Gemeinde Mühlen-
becker Land tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in
Kraft.

Mühlenbecker Land, 07.07.2014

gez. Smaldino-Stattaus
Bürgermeister

Der Wahlausschuss der Gemeinde Mühlenbecker Land hat in seiner
Sitzung vom 27.5.2014 dem Wahlleiter für die Dauer der Wahlperiode
die Aufgabe übertragen, gem. § 60 des BbgKWahlG die Ersatzpersonen
für ausgeschiedene Mitglieder der kommunalen Vertretungen festzu-
stellen.
Gemäß § 60 Abs. 3 des Brandenburgischen Kommunalwahlgesetzes
geht der Sitz eines gewählten Vertreters, der sein Mandat ablehnt, auf
die in der Reihenfolge erste Ersatzperson des Wahlvorschlages über,
auf dem der oder die Ausgeschiedene gewählt worden ist. Die Reihen-
folge der Ersatzpersonen richtet sich nach der Höhe der auf sie entfal-
lenden Stimmenzahlen.

I.
Herr Benjamin Grimm  hat mit Schreiben vom 5.6.2014 mitgeteilt, dass
er sein Mandat in der Gemeindevertretung Mühlenbecker Land nicht
antreten wird.
Nach den vorgenannten Bestimmungen ist die erste Ersatzperson für
die Gemeindevertretung Mühlenbecker Land auf der Liste der Sozialde-
mokratischen Partei Deutschlands Frau Yvonne Zanow. Ihr steht damit
das von Herrn Grimm abgelehnte Mandat in der Gemeindevertretung
Mühlenbecker Land zu.

Bekanntmachung des Wahlleiters gem. § 60 Abs. 7 i.V.m. § 50 BbgKWahlG

Frau Zanow hat das Mandat mit Schreiben vom 11.6.2014 angenommen
und rückt mit Wirkung vom 12.6.2014 in die Gemeindevertretung
Mühlenbecker Land nach.

II.
Frau Anne Christin Bleumer hat mit Schreiben vom 5.6.2014 erklärt, ihr
Mandat für den Ortsbeirat Schildow nicht anzunehmen.
Nach den vorgenannten Bestimmungen war die erste Ersatzperson für
den Ortsbeirat Schildow auf der Liste der Sozialdemokratischen Partei
Deutschlands Herr Nadim Baker.
Auch Herr Baker hat mit Schreiben vom 9.6.2014 erklärt, das Mandat
nicht annehmen zu wollen. Zweite Ersatzperson für den Ortsbeirat
Schildow auf der Liste der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands
ist Herr Henry Seelig. Ihm steht damit das von Frau Bleumer und Herrn
Baker abgelehnte Mandat im Ortsbeirat Schildow zu.
Herr Seelig hat das Mandat gem. § 541 Abs. 1 Satz 2 BbgKWahlG
angenommen und rückt mit Wirkung vom 20.6.2014 in den Ortsbeirat
Schildow nach.

Mühlenbecker Land, den 20.6.2014 i. A. Pätzold
Wahlleiter
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Bekanntmachung der Ergebnisse der Kommunalwahl am 25. Mai 2014
in der Gemeinde Mühlenbecker Land

1. Wahlvorschlag der/des Sozialdemokratische Partei Deutschlands
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Gewählte Bewerber:
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6. Wahlvorschlag der/des Nationaldemokratische Partei Deutschlands
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1. Am  14. September 2014 findet die Wahl zum
6. Landtag Brandenburg

statt.
Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr.

2. Die Gemeinde ist für diese Wahl in folgende 12 Urnen-Wahlbezirke
eingeteilt:
OT Schildow
Wahlbezirk 01: Kita „ An der Heidekrautbahn“, Franz-Schmidt-Str.
10, nicht barrierefrei
Wahlbezirk 02: Kita „Spatzenhaus“, Schillerstr. 25, barrierefrei
Wahlbezirk 03: Europaschule „Am Fließ“, Franz-Schmidt-Str. 5,
barrierefrei
Wahlbezirk 04: Hort „Kinderland“, Franz-Schmidt-Str. 5a, nicht
barrierefrei
Wahlbezirk 05: Restaurant Kastanienhof, Schillerstr. 1a, barriere-
frei
OT Schönfließ
Wahlbezirk 06: Kita „Villa Kunterbunt“, Dorfstr. 1, barrierefrei

Wahlbekanntmachung zur Wahl des 6. Landtages Brandenburg
am 14. September 2014 nach § 45 Abs. 1 BbgLWahlV

Wahlbezirk 07: Jugendclub Bieselheide, Glienicker Chaussee 5,
nicht barriefrei
OT Mühlenbeck
Wahlbezirk 08: Kita „Koboldhaus“ , Liebenwalder Str. 73, nicht
barrierefrei
Wahlbezirk 09: Berufsförderungswerk Haupteingang, Kastanien-
allee 25, barrierefrei
Wahlbezirk 10: Treff Mühlenbeck, Hauptstraße 7, 16567
Mühlenbecker Land, barrierefrei
OT Zühlsdorf
Wahlbezirk 11: Mehrzweckraum 1, Dorfstr. 35a, OT Zühlsdorf, nicht
barrierefrei
Wahlbezirk 12: Mehrzweckraum 2, Dorfstr. 35a, OT Zühlsdorf, nicht
barrierefrei
In den Wahlbenachrichtigungen, die den wahlberechtigten Perso-
nen bis 17. August 2014 übersandt werden, sind der Wahlbezirk
und das Wahllokal angegeben, in dem die wahlberechtigten  Perso-
nen zu wählen haben.
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3. Jede wahlberechtigte Person, die keinen Wahlschein besitzt, kann
nur in dem Wahllokal des Wahlbezirks wählen, in dessen Wähler-
verzeichnis sie eingetragen ist.
Am Wahltag haben die Wähler die Wahlbenachrichtigung mitzu-
bringen. Auf Verlangen, insbesondere wenn die Wahl-
benachrichtigung nicht vorgelegt werden kann, muss sich der Wäh-
ler über seine Person ausweisen.

4. Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jede Wählerin und jeder
Wähler erhält am Wahltag im betreffenden Wahllokal einen amtli-
chen Stimmzettel ausgehändigt.
Jede Wählerin und jeder Wähler hat eine Erststimme und eine Zweit-
stimme.
Der Stimmzettel für die Landtagswahl enthält jeweils, in der Rei-
henfolge der Wahlvorschlagsnummern,
a) für die Wahl im Landtagswahlkreis (Erststimme) die für diesen

Wahlkreis zugelassenen Kreiswahlvorschläge unter Angabe des
Familiennamens, des Vornamens, des Berufes oder der Tätigkeit
und der Anschrift der Bewerberin oder des Bewerbers sowie den
Namens der Partei, politischen Vereinigung oder Listen-
vereinigung, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch
dieser, oder der Bezeichnung „Einzelbewerberin“ oder „Einzel-
bewerber“ für Bewerber, die nicht für eine Partei, politische Ver-
einigung oder Listenvereinigung auftreten, und rechts von dem
Namen jeder Bewerberin und jedes Bewerbers einen Kreis für
die Kennzeichnung. Bei Kreiswahlvorschlägen von Listen-
vereinigungen enthält der Stimmzettel ferner die Namen und,
sofern vorhanden, die Kurzbezeichnungen der an ihr beteiligten
Parteien oder politischen Vereinigungen,

b) für die Wahl nach Landeslisten (Zweitstimme) die zugelassenen
Landeslisten unter Angabe des Namens der Partei, politischen
Vereinigung oder Listenvereinigung, sofern sie eine Kurz-
bezeichnung verwendet, auch dieser, sowie die Vor- und Famili-
ennamen der ersten fünf Bewerber und links von dem Namen
der Partei, politischen Vereinigung oder Listenvereinigung einen
Kreis für die Kennzeichnung. Bei Landeslisten von Listen-
vereinigungen enthält der Stimmzettel ferner die Namen und,
sofern vorhanden, die Kurzbezeichnungen der an ihr beteiligten
Parteien oder politischen Vereinigungen.

Die Wählerin oder der Wähler gibt
bei der Landtagswahl
die Erststimme in der Weise ab,
dass sie oder er auf dem linken Teil des Stimmzettels durch ein in
einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kennt-
lich macht, welcher Bewerberin oder welchem Bewerber sie gelten
soll, und
die Zweitstimme in der Weise ab,
dass sie oder er auf dem rechten Teil des Stimmzettels durch ein in
einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kennt-
lich macht, welcher Landesliste sie gelten soll.

Jeder Stimmzettel muss von der Wählerin oder dem Wähler in einer
Wahlkabine des Wahllokales oder in einem besonderen Neben-
raum unbeobachtet gekennzeichnet und in gefaltetem Zustand so
in die für die jeweilige Wahl vorgesehene Wahlurne gelegt werden,
dass die Kennzeichnung von umstehenden Personen nicht erkannt
werden kann.
Blinde und sehbehinderte Wähler haben die Möglichkeit, mit Hilfe
einer Stimmzettelschablone zu wählen. Die Schablone kann beim
Blinden-und-Sehbehinderten-Verband Brandenburg e. V. kostenlos
angefordert werden.

5. Die Wahlhandlungen sowie die im Anschluss an die Wahlhandlun-
gen erfolgende Ermittlung und Feststellung der Wahlergebnisse im
Wahlbezirk sind öffentlich. Jede Person hat Zutritt, soweit das ohne
Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist.
Während der Wahlzeit sind in und an dem Gebäude, in dem sich der
Wahlraum befindet, sowie unmittelbar vor dem Zugang zu dem
Gebäude jede Beeinflussung der Wähler durch Wort, Ton, Schrift
oder Bild sowie jede Unterschriftensammlung verboten.

6. Wähler, die einen Wahlschein haben, können an dieser Wahl in dem
Landtagswahlkreis, in dem der jeweilige Wahlschein ausgestellt
ist,
a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses

Landtagswahlkreises oder
b) durch Briefwahl
teilnehmen.
Wer bei der Landtagswahl durch Briefwahl wählen will, muss sich
von der Wahlbehörde einen amtlichen Stimmzettel für die Landtags-
wahl, einen blauen amtlichen Wahlumschlag sowie einen roten
amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen und seinen roten Wahl-
brief mit dem Stimmzettel (im verschlossenen blauen Wahlum-
schlag) und dem unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig der
auf dem roten Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle übersen-
den, dass er dort spätestens am Wahltag bis 18 Uhr eingeht. Der
rote Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle abgegeben
werden.

7. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht bei jeder Wahl nur
einmal und nur persönlich ausüben. Wer unbefugt wählt oder sonst
ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis
verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geld-
strafe bestraft. Der Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 des
Strafgesetzbuches).

Mühlenbecker Land,  17. Juli 2014

Im Auftrag
gez.  A. Müller
Wahlbehörde

Bekanntmachung über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis
und  die Erteilung von Wahlscheinen für die Wahl zum 6. Landtag Brandenburg

am 14. September 2014

1. Das Wählerverzeichnis zur Landtagswahl für die Gemeinde
Mühlenbecker Land
wird in der Zeit vom 18. August 2014 – 22. August 2014
während der allgemeinen Öffnungszeiten
in der Gemeindeverwaltung, Einwohnermeldeamt, Liebenwalder
Str. 1, OT Mühlenbeck  in 16567 Mühlenbecker Land für Wahlbe-
rechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten. Sofern ein  Wahlbe-
rechtigter die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von ande-
ren im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen überprüfen will,
hat er Tatsachen  glaubhaft zu machen, aus denen sich eine Unrich-

tigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben
kann. Das Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der
Daten von Wahlberechtigten, für die im Melderegister ein Sperr-
vermerk gemäß § 32b Absatz 1 des Brandenburgischen Melde-
gesetzes eingetragen ist.
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt.
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist
oder einen Wahlschein hat.

2.  Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält,
kann in der Zeit vom  18. August 2014 bis 22. August 2014, spätestens
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am 22. August 2014  bis 12.00 Uhr, bei der Wahlbehörde  der
Gemeindeverwaltung, Liebenwalder Str. 1 in 16567 Mühlenbecker
Land Einspruch einlegen. Der Einspruch kann schriftlich oder durch
Erklärung zur Niederschrift eingelegt werden.

3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind,
erhalten für die Landtagswahl bis spätestens zum 17. August 2014
eine Wahlbenachrichtigung zugestellt.
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahl-
berechtigt zu sein, muss Einspruch gegen das Wählerverzeichnis
einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein Wahlrecht
nicht ausüben kann.

4. Wer einen Wahlschein für die Landtagswahl hat, kann an dieser
Wahl im Wahlkreis 8, durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahl-
lokal (Wahlbezirk) des jeweiligen Wahlkreises oder durch Brief-
wahl teilnehmen.

5. Erteilung von Wahlscheinen
5.1 Einen Wahlschein für die Landtagswahl erhält auf Antrag

5.1.1 ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberech-
tigter,

5.1.2 ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahl-
berechtigter
a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die

Antragsfrist auf Aufnahme in das Wählerverzeichnis nach
§ 14 Abs. 1 Satz 1 der Brandenburgischen Landeswahl-
verordnung (bis 30.08.2014) oder die Einspruchsfrist nach
§ 18 Satz 2 des Brandenburgischen Landeswahlgesetzes
(bis 30.08.2014) versäumt hat,

b) wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach
Ablauf der Antragsfrist nach § 14 Abs. 1 Satz 1 der Branden-
burgischen Landeswahlverordnung oder der Einspruchs-
frist nach § 18 Satz 2 des Brandenburgischen Landes-
wahlgesetzes entstanden ist,

c) wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt
worden und die Feststellung erst nach Abschluss des
Wählerverzeichnisses zur Kenntnis der Wahlbehörde ge-
langt ist.

Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der be-
antragte Wahlschein für die Landtagswahl nicht zugegangen
ist, kann ihm bis 15 Uhr am Wahltag (14. September 2014)
ein neuer Wahlschein erteilt werden.

5.2 Wahlscheine für die Landtagswahl können von in das Wähler-
verzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten bis zum 12. Septem-
ber 2014, 18 Uhr, bei der Wahlbehörde mündlich, schriftlich oder
elektronisch beantragt werden.
Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des
Wahllokales nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkei-

ten möglich macht, kann der Antrag noch bis 15 Uhr am Wahltag
(14. September 2014) gestellt werden.
Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte kön-
nen aus den unter 5.1.2 Buchstabe a bis c angegebenen Gründen
einen Antrag auf Erteilung von Wahlscheinen für die Landtagswahl
noch bis 15 Uhr am Wahltag (14. September 2014) stellen.
Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer
schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. Ein
behinderter Wahlberechtigter kann sich bei der Antragstellung der
Hilfe einer anderen Person bedienen.

6. Mit dem Wahlschein für die Landtagswahl erhält der Wahlbe-
rechtigte für diese Wahl
• einen amtlichen weißen Stimmzettel des Landtagswahlkreises,
• einen amtlichen blauen Wahlumschlag,
• einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zurück-

zusenden ist, versehenen roten Wahlbriefumschlag und
• ein Merkblatt für die Briefwahl.
Die Abholung von Wahlscheinen und Briefwahlunterlagen für eine
andere Person ist nur möglich, wenn die Berechtigung zur
Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen
Vollmacht nachgewiesen wird. Außerdem darf die bevollmächtige
Person bei der Bundestagswahl nicht mehr als vier Wahlberechtig-
te vertreten. Sie hat deshalb der Wahlbehörde vor der Empfang-
nahme der Unterlagen für die Bundestagswahl zu versichern, dass
sie nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt. Auf Verlangen hat
sich die bevollmächtigte Person auszuweisen.
Wer bei der Landtagswahl durch Briefwahl wählen will, muss sich
von der Wahlbehörde einen amtlichen weißen Stimmzettel für die
Landtagswahl, einen blauen amtlichen Wahlumschlag sowie ei-
nen roten amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen und seinen
weißen Wahlbrief mit dem Stimmzettel (im verschlossenen blau-
en Wahlumschlag) und dem unterschriebenen Wahlschein für die
Landtagswahl so rechtzeitig der auf dem roten Wahlbriefumschlag
angegebenen Stelle übersenden, dass er dort spätestens am Wahl-
tag bis 18 Uhr eingeht. Der rote Wahlbrief kann auch bei der ange-
gebenen Stelle abgegeben werden.
Die Wahlbriefe werden innerhalb der Bundesrepublik Deutschland
ohne besondere Versendungsform ausschließlich von der Deutschen
Post AG unentgeltlich befördert. Sie können auch bei der angege-
benen Stelle abgegeben werden.

Mühlenbecker Land,  17. Juli 2014

Im Auftrag
gez. A. Müller
Wahlbehörde

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,

Am Donnerstag den 07. August 2014 wird in der Zeit von 08.00 Uhr
bis 16.00 Uhr auf den Friedhöfen in

Mühlenbeck, Schönfließer Straße
Mühlenbeck, Dammsmühler Straße
Mühlenbeck, Buchhorst
Zühlsdorf, Birkenwerder Straße
Schönfließ, Dorfstraße
Schildow, Franz-Schmidt-Straße

Standfestigkeitsprüfung gem. VSG 4.7 § 9
der Gartenbauberufsgenossenschaft auf den Friedhöfen

die vom Gesetzgeber vorgeschriebene jährliche Prüfung der
Standfestigkeiten der Grabdenkmäler (Grabsteine) erfolgen.
Wir bitten um Ihr Verständnis.

Mit freundlichen Grüßen
Ihre Friedhofsverwaltung

i. A.
Ratayczak

Ende des amtlichen Teils


